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1 Grundlagen des schweizerischen ~öderalismus' 

Die Gt-undlagen des sc/7wetze~iscben Bundesstaates 
Nach einer wecliselvollen Epoclie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, bei 
der das Gebiet der heutigen Schweiz vorn locker gelüiüpften Staatenbund bis 
zum zentralen Einheitsstaat nach fianzösischeni Muster (Helvetische Republik) 
unterscliiedlichste Staatsfornien durchlief, wurde nach der Niedel-lag der Son- 
derbundskanrone der Weg frei für die Gründung eines modernen Buiidesstaa- 
tes. Der neue ~undesstaa; stand - im Gegensari zur National~taatenbildun~ 
umliegender Länder - nie unter den Visionen eines Staatsvolks einer Sprache, 
Ethnie oder Kultur, sondenl verfolgte von Anfang an die Idee einer multilrultu- 
rellen Staatsgründung (Linder 1794, 2005). Gleichzeitig war die föderalistische 
Buiidesverfassung von 1848 ein Kompromiss zwischen der Mehrheit der frei- 
sinnig-protescantisclien Zentralisten und der Minderheit der I<onservativ- 
katholischen Födenlisteii. Derne~itsprechend blieben die Staatsa~f~aben gröss- 
tenteils bei den 25 (heute 26) Kantonen. Mit der Aufhebung der Binnenzölle 
und der Vereinheitlichung der Aussenzölle schuf die neue Bundesvei-fassung 
aber die Voraussetzungen für den angestrebten einheitliche11 Wirtscliaftsraurn 
und übertrug dem Bund auch einige neue Kompetenzeii iii der Aussenpolitil<, 
beim Zoll-, Post- und Münzwesen sowie teilweise auch beim Militär. 

Die Bundesverfassung von 1848 zeichnete sich v.a. durch die Verbindung 
von zwei Grundelementeil unterschiedlicher Herlrunft aus (Hafeliii und Haller 
200 1.): 

Einerseits durcli die Grundprinzipien des de~nolrratisclien Rechrssraates 
(Konstitutionalismus) entsprechend den liberalen I~iitonsverfassungen mit 
dem obligatorischen Verfassungsrefereiiduni, der repräsentativen Deinolrra- 
tie in der Gesetzgebung, der Gewaltenteilung, der Rechtsgleichheit und den 
Freiheitsrechten. 
Andererseits durch den bundesstaatlichen Aufbau entspreche~id der nord- 
anierikanischen Unionsverfassling von 1787 mit dem ZweikammerVstem. 

Die Buiidesverfassung von 1.848 legte auch das Verhältnis zwischeri den einzel- 
nen politischen Gewalten fest, welches iin Grundsatz noch heute gilt. Gemäss 

dein Prinzip der Gewaltenverteilung wurde die heutige Behördenorga~iisation I 

geschaEen (Bundesrat als Regierung, Bundesversainmlung als Parlament und 
das Bundesgericht). In Anlehnung an das amerikanische Vorbild wurde das 
Parlament mit National- und Ständerat als gleichberechtigtes Zweiliainmersys- 
tern a~is~estaltet, woinit jede Bes~hlussfassun~ neben dem demokratischeii Eiit- 
scheidungsprinzip auch der föderalistisclien Entscheidungsregel (Glcichlicir der 
Gliedstaaten) unterstellt wurde. Neben dem biltanieraleii Pailiiinciir driiclitc 

sich die enge Koinbiiiatioii von 1;ijdei:llisnius iiiid I)ci1iolii.;itic :iticli i i i i  

notwendigen Doppelmehr (Volks- und Srä~ideinehr) für eine ('I'onI-)I-cvisio~i 
der Bundesverfassung aus. 

Der föderalistische Verfassungskompromiss mit der Nichnentralisierung der 
politischen Gewalt und der Gewiihrung kantonaler und lokaler Autonomie 
ermöglichte in den ersten Jahrzehnten des neuen Bundesstaates eine Abschwä- 
chung der Spannungen zwischen Protestanten und Katholikeii bzw. zwischen 
Föderalisten und Zentralisteil sowie eine gesellschaftlich-kulturelle Eigenent- 
wicldung der Kantone. Gleichzeitig begünstigte der Bund die Identit~tsbildung 
einer schweizerischen, multikulturellen Gesellschaft (Papadopoulos 1997: 37). 

Mit der Totalrevision der Bundesverfassu~l~ im 'Jahre 1874 wurden dem 
Bund weitere Kompetenzen zur Reciitsvereinheitlichung übertragen. Die Zent- 
rdgewalt war iiun für das Militär- und Reclirswesen sowie f i r  die Sozial- uiid 

Verkehngesengebung zuständig. Ini Weiteren wurde mit der Einfuhruiig des 
Gesenesreferendums - und 1891 mit der Einführ~ir i~ der Volksinitiative auf 
Teilrevision der Bundesverfassung - d.as Instrumeritariiin~ der direlren Demo- 
kratie stark erweitert. Die Eiweiteruiig der Freiheitsreclite (z.B. Glaubens- und 
Gewissensfreiheit) und die Ausdehnung der I<ornperenzeii des Bundesgerichts 
bildeten weitere Merkmale der Bundesverfassung von 1874. Aiis föderalistischer 
Perspektive stellt die wichrigte Änderung der toralrevidierteii Bundesi~erhssung 
von 1999 die Aiisweitiing der lc~ntoiialen Mitwirkuiigsrechte iin Bereich der 
Aussenpoiitilr dar (Hänni 7000). 

Zusammenfassend zeichnete sich der Bundesstaat von 1848 erstens durch 
die Begründung eines multiethnischen Foderalisn~~~s aus, der in1 Gebnsatz ziir 
damals irorlierrsclienden Integratioiisstrategie des europäischeti Narioiialismus 
stand., zweitens durch eine ausgeprägte Aiitoiioniie und M.itspraclie der Glied- 
staaten und drittens durch die zumindest für Europa einzigartige Heraushebung 
des Prinzips der Volkssouveränitiät in Anlehiiung an die US-amerikanische Ver- 
fassung. 

Die Gri~~rdprinzipien des rchweizerijche~i FödernIis~nrrr 
Die ausgedehnte Autononiie uiid die Gleichbereclitigiing der Kantone sowie 
ihre Mitwirltuiig an der Willensl>ildung des Bundes wie auch die Pflicht zur 
Zusammenarbeit bilden die wichtigsten Kernstücke des schweizerischeri Bun- 
desstaates (Aubert 1991; Häfelin und Haller 2001). Das wegleitenrie Grund- 
prinzip der lrantonnlen Autonomie findet seiiien verfassuiigsmäsrigen Ausdrriclt 
in Artikel 3 der Bundesverfassung. Ausgehend vom Grundsan der kantonalen 
Souveränität h31t diese subsidiäre GeneralMausel fest, dass alle staatlichen Auf- 
gaben, die nicht explizit dem Bund zugeordnet werden, automarisch in die 
Kompetenz der Kantone fallen. Neue Bu~idesl~onlperenzen könneii nur durch 
eine Revision der Bundesverfassung begründet werden und unterstehen dein 



D~~pelmehrreferendum von.Volk und Ständen. Grundsätzlich bestehen keine 
allgemein gültigen Kriterien zur Abgrenzung der Bundes- und Kantonskompe- 
tenzen. Eine bestimmte Aufgabe kann entweder dem Bund oder den Gliedstaa- 
ten zugewiesen werden, oder, was in1 Verlaufe des 20. Jahrhunderts weit übli- 
cher war, Bund und Kantone teilen sich die Aufgabenerfüllung. Mit der An- 
nahme der Neuordnung des Finanz- und Lastenausgleichs (NFA) in der Volks- 
abstimmuilg im November 2004 wurde aber ein wichtiger Schritt zu einer 
verstärkten Aufgabenentflechtung zwischen Bund und Kantonen und deren 
Finanzierung unternommen (Frey 200 1, 2005). 

Das zentrale Prinzip der kantonalen Autonomie lässt sicli wie folgt konkreti- 
sieren (Aubert 1978; Kriesi 1998): 

Die Existenz der Kantone ist garantiert. Der Bundesgesetzgeber kann als 
obere Staatsebene die untere nicht auflösen oder zusammenlegen. Verände- 
rungen kantonaler Territorien unterstehen immer der Volksabstimmung 
mit Volks- und Ständemehr (2.B. Kanton Jura 1978). 
Den Kantonen steht esfrei, wie sie sich im Innern organisieren. Ein zentrales 
Charakteristikum des schweizerischen Bundesstaates bildet die Organisati- 
onshoheit der Kantone. So geben sich die Stände selbst eine eigene Verfas- 
sung, entscheiden über ihre Organisation, über die politischen Rechte ihrer 
Bürger und über die Geineindeorganisation. 
Die Kantone wählen ihre Orpne selbständig. Der Bund verfügt im Grund- 
sau nicht über die Kompetenz, bspw. eine kantonale Regierung aufiulösen 
oder Ständeräte einzusetzen. Allerdings ist die kantonale Organisationsfrei- 
heit nicht unbeschränkt. Der Bund hat Prinzipien festgesetzt, die von den 
Kantonen in der Ausgestaltung ihrer Organisation zu beachten sind. Dazu 
gehören v.a. das Prinzip der republikanischen (d.h. demolratisclien) Staats- 
form, die Gemeindeautonomie, die Sicherstellung der unverfälschten 
Kundgabe des politischen Willens ihrer Bürger, die rechtsstaatliche Organi- 
sationsweise und das Prinzip der adäquaten Vollzugsorganisation (Häfelin 
und Haller 2001). 
Die kn tone  besitzen ausgedehnte Kompetenzen. Dies drückt sicli insbeson- 
dere in Art. 3 BV aus. Diese Generalklausel für die A~fgabenverteilun~ zwi- 
schen Bund und Kantonen stellt als eigentliche Beweislastrege1 eine konkre- 
te Ausgestaltung des Subsidiaritätsprinzips dar: Wer eine Bundesaufgabe 
reklamiert, muss erst den Beweis erbringen, dass diese nicht den Gliedstaa- 
ten zusteht. Im Weiteren sind die Kantone in den meisten Fällen auch für 
den Vollzug von Bundespolitik z~iständig. 
Die Kantone vefigen über eigenefinanzielle Ressourcen. Sie haben das Recht, 
eigene Steuern zu erheben. In der Schweiz verfügen bekanntlich sogar die 
Gemeinden über eigene Steuererhebungskompetenzen. 

Die Kantone unterliegen keiner politischen Kontrolle. Der Bund kann nicht 
ohne eine rechtliche Grundlage in die Ausgestaltung kantonaler Politikpro- 
vsse eingreifen oder missliebige Politikentscheide korrigieren. Im Zuge des 
kooperativen V~llzu~sföderalismus hat dieser Grundsatz allerdings an Be- 
deutung verloren. 
Die Kantone beteiligen sich gkichberechtigt arn Wilhsbildungsprozess auf 
Bundesebene. Der Grundsatz der rechtlichen Gleichheit der Kantone bzw. die 
fehlende Sonderstellung einzeliler Stände bildet ein zentrales Struktur- 
prinzip des schweizerischen Bundesstaates. Vom Prinzip der Gleichheit sind 
insbesondere die Mitwirkungsrechte der Kantone im Bund bestimmt. Die 
Existenz von Halbkantonen als historische Besonderheit bildet dabei eine 
Ausnahme, wobei ihr Status nur in zweifacher Hinsicht von Bedeutung ist: 
Einerseits zählen bei der Berechnung der Standesstimmen bei eidge- 
nössischen Abstimmungen die Halbkantone nur als halbe Stimme, anderer- 
seits sind sie nur mit einem einzigen Abgeordneten im Ständerat vertreten. 

Die direkte Mitwirkung der Stände bei der Willensbilduwg auf nationaler Ebene 
bildet ein weiteres zentrales Charakteristikum des schweizerischetl Bundesstaa- 
tes. Die verschiedenen Formen der Mits~rache der Kantone gehöreil zu den 
«Säulen traditioneller Bundesstaatlichkeit» (Hangartner 1974: 401) und werden 
im folgenden Abschnitt ausführlich dargestellt. 

Neben diesen Strukturprinzipien lassen sich auf einer Prozessebene die Ent- 
wicldung zu einem ausgeprägten kooperativen xVollzugsföderalismus~ als domi- 
nanter Modus der Arbeitsteilung zwischen den beiden Staatsebenen (Vatter und 
Wilti 2003; Wilti 2001), auf einer politisch-kulturellen Ebene die antietatistische 
Färbung, das Subsidiaritätsprindp sowie die Idee der Solidarität und des wirr- 
schaftlich-sozialen Ausgleiclis zwischen den Kantonen (Linder 1994, 2005) als 
weitere Grundmerlunale des schweizerischen Föderalismus aufführeii. 

2 Die Institutionen des schweizerischen Föderalismus 

Damit die Leitideen des Föderalismus wie die Teilautonomie, die Mitwirkung 
und die Zusainmenarbeit der Kantone im Bund in die Praxis umgesetzt werden 
können, bedarf es institutioneller Vorkehrungen. Der föderalistische Austaiisch- 
Prozess findet sowohl in einer  vertikale?^ als auch in einer horizontalen Richtung 
statt. Während die Mitwirltu~l~srechte der Kantone an den Entscheidungen auf 
Rundesebene durch die vertikalen Institutionen des Föderalismus sichergestellt 
werden, ermöglichen die horizontalen Institutionen die Kooperation zwischen 
deii Kantonen (Neidhart 1975, 2001). Im Folgenden werden die vertikalen und 
horizontalen Institutionen des schweizerischen Föderalismus erläutert und wird 
auf  einzelne Probleme und Reformansätze hingewiesen (Vatter 2006). 
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D i r  Strzn~Ie~'stinzmePir VerJ;rssungsrevisionen: dds St~indemebr 
Seit 1874 erfordert eine Verfassungsänderung zu ihrer Annahme sowohl die 
Zustimmung durch die Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden Biir- 
ger als auch durch die Mehrheit der Kantone. Wahrend diese Abstimmungsre- 
gel während rund 100 Jahren unbestritten war und kaum praktische Folgen 
zeitigte, geriet das Ständemehrerfordernis in den letzten 20 Jahren von verschie- 
dener Seite unter starke Kritik. Die wichtigsten Ursachen fiir seine zunehmende 
Infragestellung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Ein erster Grund bildet die ungleiche demografische Entwickiung der ein- 
zelnen Kantone, deren Ursachen in der Industrialisierung und der damit ver- 
bundenen Abwanderung in die städtischen Agglomerationen liegen. Sie lässt 
sich plastisch in1 oft zitierten Beispiel ausdrücken, dass bei Doppelmehr- 
abstimmungen die Stimme eines Bürgers von Appenzell Innerrhoden rund 40- 
mal mehr Gewicht hat als die eines Zürchers. Die direkte Folge dieses zu- 
nehmenden Bevöllcerungsungleichgewichtes zwischen den kleinen und den 
grossen Kantonen hat dazu geführt, dass die Anzahl von Neinstimmen, die eine 
Doppelmehrvorlage zu Fall bringen kann, fortlaufend gesiinlcen ist. Diese sog. 
«Ideinste theoretische Sperrminorität)) (Germann 199 1 : 262f, Vatter und Sager 
1996) liegt heute - sofern die Neinstimmen optimal auf die ldeinen Kantone 
verteilt sind - bei rund 9% der Stimmberechtigten; die reale Sperrminorität 
zwischen 20 und 25%. Damit kommt im schweizerischen politischen System 
eine für moderne Bundesstaaten typische Entwicklungstendenz zum Vorschein, 
die unter dem Begriff des «Homogenitätsproblems» (Kilper und Lhorta 1996: 
69) in die Föderalismusforschung Eingang gefunden hat: Wenn neben den 
territorialen Grössenunterschieden der Gliedstaaten auch zunehniende Diffe- 
renzen in Bevölkerungszahl, Wirtschafts- und Finanzkraft auftreten, eiweiseil 
sich diese Asymmetrien als ein zentrales Problem bei der Wahrung des bundes- 
staatlichen Gleichgewichts. 

Ein zweiter Grund für die steigende Gefahr von Volks- und Stände- 
kollisionen liegt in der stetigen Zunahme von Doppelmehrabstimmungen. 
Germann (1991: 263ff) spricht in diesem Zussunnienhang von einer «Inflation 
des Doppelmehrreferendun~s)): Wahrend in den Jahren von 195 1 bis 1969 nur 
46 Doppelmehrreferenden durchgefuhrt wurden, gab es zwischen 1970 und i 

1990 deren 113. Dieser Trend hat sich auch in den letzten Jahren fortgesetzt. 
So wurden der Stimmbürgerschaft allein zwischeii 1991 und 2000 noch einmal 
rund 70 Doppel~nehrabstinimungen vorgelegt. 

In direktem Zusammenhang mit der Zunahme von D~p~elmehrabstim- 
mungen stehen die institutionalisierten Erweiterungen des Stäiidemehrerforder- 
nisses. Wili (1988: 157) weist darauf hin, dass «das Ständemehr seine Bedcu- 
tung iin Laufe der jüngeren Schweizergeschichte sukzessive nach drei Seiten hin 

in gcrierell-abstralcter Weise auszudehnen vermochte)): So hat zunächst 189 1 die 
liiiit'iihrung der ausformulierten Partialrevisionsinitiative und ihre Beschrän- 
I<iiiig auf Verfassuiigsfragen zur Folge gehabt, dass die Kantone bei Volksinitia- 
riven seither direkt mitentscheiden können. Im Weiteren führte die Neurege- 
Iiing des Dringlichkeitsrechts nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, dass 
dringliche Bundesbesclilüsse, welche sich nicht auf die Verfassung stützen, in- 
iiert Jahresfrist von Volk und Ständen genehmigt werden müssen, und 1977 
kamen die Stände zu einem direkten Mitentscheidungsrecht bei Staatsverträgen, 
welche den Beitritt zu supranationalen Gemeinscliaften oder zu Organisationen 
fiir koIlektive Sicherheit vorsehen. 

Seit 1848 sind insgesamt acht Vorlagen am Ständemehr gescheitert, davon 
sechs in den letzten 35 Jahren. Mit den Bereichen Mieterschutz, Finanzen, Bil- 
dung, Konjunktur-, Energie-, Kultur- und Ausländerpolitik betraf es wichtige 
Themen der Schweizer Politik der Nachkriegszeit, wobei es sich gerade bei den 
jüngeren Fällen um bedeutsame Verfassungsartikel handelte. Wahrend Wili 
(1988: 240) noch Ende der 1980er Jahre zuin Schluss Icomint, dass ein aus- 
schliessliches Ständeveto zwar in der Regel eine aufschiebende, aber keine dau- 
erhafte Wirkung entfalten kann, weil die meisten abgelehnten Vorlagen in ino- 
difizierter Form relativ rasch und meistens mir Erfolg Volk und Ständen wieder 
vorgelegt worden sind, scheint diese Einschätzung nach den Abstimmungs- 
ereignissen der 1990er Jahre (Europa, Einbürgerung) zu optimistisch. 

Tabelle I: Volks~bstimmungcn mit unterschiedlichem Volks- und Ständemehr 

Vorlage Jahr %I Ja Voll< Kaiitonc 

AiIass und Gewicht 1866 50,5 9,5:12,5 
Proporzwnhli.echc für Naciorialrat 191 0 47,5 12:lO 
Miecer und Ko~isuiiieiicenscliutz 1955 50,2 7:15 
Zivilscliurz 1957 48,l 14:s 
Fiiianzordnung des Bundes 1970 55-4 !):I3 
Buiidcskoiripetenzen Bilduiig 1973 52,8 10,5:11,5 
Konjurikcurartikcl i 975 52,s 11:11 
Energiearrilcel 1983 50,9 11:12" 
Kultiirförderurig 1994 5 1 8  11:12 
Erleichterung der Einbürgerung 1994 52,8 10:l3 

aAb 1978 zählt der Jura als 23. I<ariton. 

Quellen: Gcrinann (1991: 266) und Vartcr und Sager (1996: 175). 

Aufschluss über die «Gewinner)) und ((Verlierer,, der Ständemehrldausel gibt 
eine Analyse der einzelnen Kantonsergebnisse bei den acht am Ständemehr 
gescheiterten Abstiinmungen (Vatter und Sager 1996).' Zu den (6iegern)) ge- 
Iiörten vor allem die ehemaligen Sonderbundslrantone, insbesondere die eher 



Ideiiien und im Vergleich zur restlichen Schweiz überdurchschnittlich konserva- 
tiven Landkantone wie Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Glams, Zug und die 
beiden Appenzell. In diesem Sinne handelt es sich beim Ständemehr tatsächlich 
um einen äusserst effektiven Schutz für die im Sonderbundskrieg unterlegenen 
katholischen Stände der Zentral- und Ostschweiz. Gleichzeitig gehören die 
ausschliesslich französis~hsprachi~en Kantone der Romandie als auch das Tessin 
zu den eindeutigen Verlierern der Doppelmehrregel. Sowohl beim Energiearti- 
Itel, der Kulturförderungs- als auch bei der Einbürgerungsvoilage standen die 
vier französischsprachigen Stände, die fast zehnmal mehr Stimmende an die 
Urne bringen als die Innerschweizer Kantone, auf der Verliererseite. Dasselbe 
Muster findet sich im Übrigen auch bei mehreren «Beinahe-Kollisionetl>, der 
neueren Zeit. Neben den lateinischen Minderheiten schälen sich die urbanen 
Kantone mit den grossen Agglomei-ationen als zweite Verlierergruppe heraus. 
Dabei verfügen die Einwohner der Städte wie Zürich, Bern und Genf, die ge- 
genüber Reformen offener sind und progressivere Werthaltungen einnehmen als 
die ländliche Bevöllterung, über eine besonders schwache Position. So werden 
sie bei eidgenössischen Doppelmehrabstiinmungen oft nicht nur durch die 
zahlreichen kleinen Stände majorisiert, sondern in einigen Fällen schon durch 
die Landbevölkerung des eigenen Kantons in die Minderheit versetzt. 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Vorschläge zur Reform des Stände- 
mehrs unterbreitet. Eine erste Kategorie von Vorschlägen bilden Modelle'init 
neuer Mehrheitsregel. Dadurch soll die Stimmltraft der kleinen Stände gemin- 
dert werden, wie bspw. durch das Erfordernis einer ablehnenden Zweidiittel- 
mehrheit der Stände. Eine zweite Kategorie von Vorsclilägen stellen jene 
Modelle dar, welche die Kantone direkt durch eine proportionale Vciteilung der 
Standesstimlnen nach demografischen Kriterien gewichten. Eine dritte Katego- 
rie von Vorschlägen fordert schliesslich die spezielle Gewichtung ausgewälilter 
und örtlich definierbarer Minderhciten wie z.B. der lateinischen Landesteile 
oder der urbanen Grosszeritreii. 

Eine Evaluation der Reformvorscliläge anhand der Doppelmehrabstimmun- 
gen von 1970 bis 1995 zeigt, dass schon kleine Verschiebungen in der 
Gewichtung der Stände grosse Folgen hätten (Vatter und Sager 1996). Aller- 
dingsverletzen die meisten Modelle ein zentrales Definitionskriterium des I 

schweizerischen Föderalismus, nämlich die prinzipielle Gleichbehandlung der 
Gliedstaaten. So stellt sich denn die Frage, ob n ich~  andere Reformmöglich- 
keiten bestehen, ohne die Grundidee des schweizcrischeri Föderalismus in ihrem 
Kern zu verletzen. Anzustreben wäre eine Neuregelung bei denjenigen Kollisi- 
onsentsclieidei~, die sich ausserordentlich stark durch eine fehlende demokrati- 
sche Legitimation auszeichnen, also dann, wenn sich eine eindeutige Mehrheit 
der Stimmenden im Gegensatz zur Stiindemehrheit für eine Vorlage ausspricht. 

Ein Lösungsansatz wäre die Einführung eines ((qualifizierten Volksniehrs», 
mit dem das Demokratieprinzip aiisschliesslich und nur dann zum Tragen kä- 
me, wenn sich eine eindeutige Mehrheit der Stimmenden (2.B. 55%) für eine 
Doppelmehrvorlage ausspricht (Vatter und Sager 1996). Tm Gegensatz zu den 
bestehenden Modellen würde ein «qualifiziertes Vollsmehr)) seine Wirkung 
damit gezielt nur bei jenen Abstimmungen entfalten, deren Ergebnisse aus de- 
moltratischer Sicht besonders stossend sind. In eine ähnliche Richtung geht 
auch das Modell des «stärkeren Mehrs), von Linder (2005). Bei ungleichem 
Volks- und Ständemehr würde das prozentual höhere Mehr gelten. Dieser Vor- 
schlag wäre nicht nur einfach zu handhaben, sondern würde auch nicht im 
vornherein eine grundsätzliche Schwächung des Föderalismusprinzips erfordern. 

Die Strrndesinitiative 
Die Standesinitiative, 1848 als Ersatz für das fehlende Iristruktionsrecht der 
Kantone eingeführt, gibt jedem Kanton das Recht, eine Initiative zur Revision 
der Bundesverfassung einzureichen. In allen Kantonen steht dieses Recht dem 
Parlament zu, alleiifalls ersatzweise auch der Regierung. In zehn Kantonen kann 
eine Standesinitiative auch von der stimmberechtigten Bevölkerung ergriffen 
werden (Lutz ,und Strohmann 1998: 99). Im Gegensatz zur Volltsi~iitiative 
handelt es sich bei der Standesiiiitiative allerdings nicht um ein eigentliches 
Initiativreclit, sondern lediglich um ein Initiativbegehrensreclit. Während eine 
erfolgreich zustande geltommene Volksinitiative Volk und Ständen vorgelegt 
werden muss, entspricht die Standesinitiative nur einem Antrag an die Bundes- 
versammlung. Lehnt eine der beiden Parlamentsltanimern das Begehren ab oder 
kommt es zu keinem gemeinsamen Beschluss der Rate, so hat die Standesinitia- 
tive keine weiteren direkten Wirkungen. Leisten beide Räte der Standesinitiative 
Folge, so wird analog dem Verfahren der parlamentarischen Initiative eine 
Kommission beauftragt, eine Vorlage ausziiarbeiten (Baumgartiier 1980; Wili 
1988). 

Bis in die 1970er Jahre wurde von der Standesinitiative wciiig Gebrauch 
gemacht, seither hat ihre Bedeiitung aber stetig zugeiionimeii. So wurden bis 
1970 pro Jahrzehnt im Schnitt ein knappes Dutzend Standesinitiativen einge- 
reicht, in den 1770er und 1980er Jahren stieg die Zahl auf über 20 lind allein 
zwischen 1787 und 199 1 wurden 36 S tandesinitiativen vorgelegt. Insgesamt 
wurden zwischen 1978 und 2001 189 Standesinitiativen eingereicht. Mit Ab- 
stand am häufigsten werden Standesinitiativen vom Kanton Genf lanciert, gc- 
folgt von den Kantonen Jura lind Basel-Stadt, während die Iniierschweizer Kan- 
tone (UR, NW, OW, ZG) nur sehr selten von diesen1 Minvirkungsinstrument 
Gebrauch machen (Neuenscliwander 2006). 



liiii~d jede vierte Standesinitiative befasst sich mit Gesundheits-, Arbeits- 
~ i n d  Sozialversicherungsfraben. Staatsrechtliche Anliegen sowie Verkehrs- und 
Energiefragen bilden weitere Schwerpunkte. Wie bei anderen Initiativformen ist 
der direkte Erfolgsgrad allerdings relativ niedrig. Für die neueste Zeit kommt 
Neuenschwander (2006) zum Schluss, dass nur ein Drittel aller Standesinitia- 
tiven eine gewisse Wirkung erzielen, indem sie bspw. im Bundesparlament ein 
Postulat oder eine Motion auslösen. Neuenschwander (2006) streicht vor allem 
drei Funktionen der Standesinitiative hervor: die Protestfunktion gegen misslie- 
bige Bundesgesetze (z.B. KVG), die ((Werbeträgerfunktion~ für Anliegen im 
eigenen Kanton und die Mitcvirltungsfunktion von kantonalen Parlameiiten zur 
Einflussnahme auf laufende Bundesgesetzgebungsprozesse. 

Schon Baumgartner (1980: 148ff) und Wili (1988) haben aufgrund der 
Schwerfdligkeit und relativen Erfolglosiglreit der Standesinitiative in ihrem Aus- 
mass abgestufte Reform~orschlä~e unterbreitet, die aber in der Zwischenzeit 
teilweise realisiert wurden (2.B. die Optimierung des parlamentarischeii Be- 
handlungsverfahrens). Einer der Vorschläge sieht vor, dass Standesiniciaciven 
nur noch dann zulässig sind, wenn sie einen ausgearbeiteten Entwurf beinhal- 
ten. Ein weiterer Vorschlag fordert die Einführung des Disltonti~iuitäcsprinzips. 
Dies hätte zur Folge, dass die am Ende einer Legislaturperiode noch nicht be- 
handelten Standesinitiativen gegenstandslos würden. Ein grundlegender Re- 
formvorschlag sieht die Gleichstellung der Standesinitiative mit der Volksinitia- 
tive vor. 

Dm I<antonsrejrendz~m 
Genyäss Bundesverfassung können nicht nur 50 000 Stimmberechtigte, sondern 
auch acht Kantone eine Voll<sabstin~mung über ein Bundesgesetz, einen allge- 
mein verbindlichen Bundesbeschluss oder über bestimmte Staatsverträge verlan- 
gen. Das Bundesrecht überlässt es dabei den Kantonen, wer für einen Entscheid 
zuständig ist, und entsprechend finden sich in den Kantonen unterschiedliche 
Regelungen. 

Vom Recht des fakultativen Gesetzes- und Staatsvertragsreferendums durch 
die Kantone wurde aufgrund des hohen Q~lorums von acht Kantonen bis zum 
Ende des 20. Jahrhunderts nie erfolgreich Gebrauch gemacht (Wili 1988: 341). 
Dies änderte sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit der Auseinandersetzung 
um das Steuerpaket des Bundes. Nachdem einige durch National- und Stände- 
rat vorgenomniene Anderungen an der Bundesratsvorlage die Steuerausfälle fiir 
die Kantone stark erhöht hätten, lancierten elf Kantone unter Federführung der 
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) erstmals ein erfolgreiches Kantonsre- 
fereridum. Gemeinsam mit linksgrünen Kreisen gewannen die Kaiitone in der 
Volksabstimmung vom 16. Mai 2004 eine Mehrheit der Stimmenden für eine 

Ablehnung des Steuerpakets des Bundes. Gemäss der Fallstudie von Fischer 
(2006) liegen die Gründe für die erfolgreiche Ergreifiing des Kantonsreferen- 
dums in den erfolgten institutionellen Reformen in den Kantonen zur erleich- 
terten Lancierung des Referendums, in der organisatorisch verbesserten Stellung 
der Kantone gegenüber dem Bund mit dem Ausbau der Konferenz der Ican- 
tonsregierungen (KdK) und in der Dominanz parteipolitischer gegenüber kan- 
tonalen Interessen im Ständerat. 

Die ausserordentlicbe Einberufitizg der Bundesversammlz~ng 
Uber den Bundesvertrag von 1815 hat das Recht von fiinf Kantonen zur Ein- 
berufung der Rundesversam~nlung zu einer ausserordentlichen Session Eingang 
in die Bundesverfassung gefunden (Wili 1988: 145). Dieses Instrument ist bis 
heute bedeutungslos geblieben, da das verfassungsrnässige Quorum von fünf 
Ständen seit 1848 nie erreicht wurde (Wili 1988: 354). Die Zunahnie der or- 
dentlichen Sessionen der eidgenössischen Rate, neue Kommunikationsteclino- 
logien und nicht aufeinander abgestimmte kantonale Zuständigkeitsregelungen 
begründen die Bedeutu~~~slosiglteit dieses föderalistischen Mitwirlturigs- 
instrurnents Wil i  1988: 368). 

Die Beteiligung der Kantone im vo~parlamentnriscben 
Vernebmlassungsuerfnhren 

Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts und im Zuge der Ausdifferenzierung des refe- 
rendumsdemokratischen Leistungsstaates hat das Vernehmlassungsverfahren als 
Ort der organisierten Interessenvertretung im gesetzgeberischen Vorverfahren 
des Bundes zunehmend zentrale Bedeutung erhalten. Die Anhörung der Kanto- 
ne und dcr Wirtschaftsorganisationen, welche seit der Revision der Wirtschafts- 
artiltel von 1947 vorgeschrieben ist, mit der Totalrevision der Bundesverfassung 
von 1999 noch gestärkt wurde und seit 1991 auf Verordnungsstufe geregelt ist, 
soll v.a. zur ~efereiidumsfesti~lteit, Sachgerechtigkeit und Vollzugstauglichkeit 
von Bundeserlassen in der Phase der Politilrforinulierung beitragen. 

Den Stellungnahmen der Kantone als Gliedstaaten und Vollzugsträger eines 
grossen Teils der Bundesgesetze lroinmt im schweizerischen Staatswesen eine 
übergeordnete Bedeutung zu, insbesondere auch deshalb, weil hier - in1 Gegen- 
satz etwa zum Ständerat - eine direkte und unverfälschte Willensäusserung der 
föderativen Einheiten möglich ist. Schenk (1997) betrachtet deshalb das Ver- 
nehmlassungsverfahren als das wichtigste Mitwirkungsinstrument im Bund. Die 
heutige Grundproblematik besteht nun aus der Sicht der Kantone darin, dass 
sie einerseits mit Vernehmlns~un~en des Bundes überhäuft werden, andererseits 
aber ihre Stellungnahmen im Vergleich zu denjenigen der Wirtschaftsverbände 
und anderen Interessenorganisationen nur ungenügend berücksichtigt werden, 



während gleichzeitig die Kantone im. Verlaufe der letzten Jahrzehnte immer 
mehr Vollzugsaufgaben für den Bund übernehmen mussten. 

Neue Auswertungen zeigen, dass seit Inkrafttreten der Verordnung im Jahre 
1991. die Anzahl der Vernehnilassungsverfahren im Vergleich zu früher nicht 
signifikant zugenommen hat, auch wenn der Höchstwert mit 41 bundesrät- 
lichen Verfahren aus dem Jalire 2004 stammt (Sager und Steffen 2006). An den 
Vernehmlassungen sind die Kantone zudem in neun von zehn Fälle11 beteiligt, 
\va.s allerdings noch nichts übel- ihren Einfluss aussagt (Germann 1986: 350). 
Über die faktische Bedeiitung und die Qualität des Vernehmlassuiigsverfahreni 
gehen die Meinungen auseinander. Während Idöti (1987) zurn Schluss konirnt, 
dass die Bedeutung des Vernehmlassungsverfahrens quantitativ zugenommen, 
dagegen qualitativ ihren Höliepunltt überschritten habe und es sich von einer 
Konsultation zur Einholung von Sachverstand zu einer vorgezogenen plebis- 
zitären Veranstaltung wandle, betrachtet es Fleiner (199 1 : 60) trotz verschie- 
dener Mängel wie der privilegierten Behandlung von Partikularinteressen urid 
der Verminderung der .Rechtsstellung des I'arla~netites ({als wertvolles, ja unver- 
zichtbares Mittel für ein effizientes Geserzgebu~igsverfdireil»: Mit dem neuen 
Verne~ilniassil~lgs~ese~ von 2004 wird v.a. eine Verwesentlichung der vorparla- 
nientarischen Anhörungsphase im Sinne einer Verminderiing der Anzahl Ver- 
fahren angestrebt. 

Untersuchilngeri über den Ablauf bundespolitischer Willensbildungspro- . 
zesse weisen darauf hin, dass die Erarbeitui-ig von Gesetzen und Verord~i~~~igen  
auf Bundesebene von einigen wenigen Aliteuren dominiert wird (Blaser 2003; 
Fleiner 1991; Gerheuser et al. 1997; Kriesi 1980; Papadopoiilos 1997; Pfisterer 
1995; Sager und Steffeii 2006). Linder (1387: 203f.) spricht in diesem Zusam- 
menhang von der Selektivität und der eingeschränkteil politischen Offentlich- 
keit vorparlamentarischer Verfahren. Wahrend den zuständigen Rundesstellen, 
zugezogenen Experten und referendumsfi<higen Interessenverbänden generell 
eine starke Stellung zugebilligt wird, kommt and.eren Akteuren wie den Kanto- 
nen und Parteien eine vergleichsweise schwächere Position zu, wobei die Stände, 
insbesondere die grossen Kantone mit ausreichenden administrativen Ressour- 
cen, in einzelnen FäIIen durchaus eine wichtige Rolle spieleii kötiiien (Germann 
1986). Der geringere Einfluss der Kantone im Vergleich zu den Verbänden 
hängt vor allem damit zusammeIi, dass die Interessengruppen generell organisa- 
tions- und. I<onfliktfähiger sind als die Kantone, die oft heterogene Positioneii. 
vertreten u ~ i d  entgegengesetzte Stellungnahmen abgeben (Sager und Steffen 
2006). Hinzu kommt, dass insbesondere bei kleinen und str~il~turschwaclie~i 
Kantoiien das notwendige Fachwissen zur Bewertung ltoniplexcr Riiiidcs- 
entwürfe fehlc. In zahlreiche~i Fällen iibernehincn deshall) diese Kantone illre 
Stell~ingnaliinen von einzeJneii Facliverb~iridcri, was clic I?nrsccliciiit: sog. 

~~Vernehmlassungslartelle>, begünstigt. Grundsätzlich zeigt sich, dass die grösse- 
ren Kantone sowohl im Vernehmlassungs~erfalireri als auch in ausserparlamen- 
tarischen Expertenkommissionen besser vertreten sind als die kleinen und zu- 
dem über bessere Beziehungen zu den Vertretern von Verbänden und Experten 
verfügen (Germann 1986). 

Die Einflussmöglichkeiten der ICaiitone im Vernehrnlassungsverfahren sind 
im Weiteren auch stark von den ICoinniunikations- und Auswertungsstrategien 
des Bundes abhängig (Fleiner 1991; Gerheuser et al. 1997; Pfisterer 1995). So 
werden den Kantonen aiifgrund des politischen Drucks oft nur sehr kurze Fris- 
ten zur Beaiinvorc~in,o der Gesetzes- und Verordiiungsenrvvürfe gewährleistet, 
was sich in der Qualität der Stellung~~ahmeil und auf die Abklärung von Voll- 
zugsfragen niederschlägt. Zudem unterlässt es der Bund in vielen Fäller-i, die 
I<antone frühzeitig über voraussichtliche Vollzugsbestinimungen zu orientieren. 
Im Weiteren verfiigt der Bund iiber keine einheitlichen und verbindlichen Kri- 
terien zur Gewichtung der eingegangenen Stellungnahmen. Schliesslich werden 
die meisten Vernehmlassungsvcrfahren in lionventioneller Arc und Weisc, näm- 
lich schriftlich und linear, ohne Möglichkeiten der Rückkoppelung und der 
iterativen Komniunikacion durchgeführt. 

Die Vorschläge zur Verbesserung des Vernehmlassungsverfahrens gehen un- 
terschiedlich weit. Während Nationalrat Dünlri in seiner yarlamencarisclieii 
Initiative von 1.996 die Abschaffung dieses Instruments verlangt hat, schlägt 
Schenk (1997) eine Reduktion der Verriehndassungen auf Gesetzesvorlagen vor. 
Durch eine Verlagerurig von fosniellen Vernehinlassungen hin zu informellen 
I<onsultationen und einer Beschränkung des Adsessatenlrrcises liönnte eine 
weitere ~envesent1:chun~ erreicht werden (Fleiner 1991). Schliesslicli haben 
sich in neuerer Zeit die Kombii~ation von schriftliclien Stellungnahnien niit 
interaktiven Forineri der mündlichen und dii-ekten Arihörung wie Flearirigs, 
Iionferenzielle Vo~~reriielimlass~~ngen und gemeinsame Informatio~isveranstal- 
tut-igen sowie die ~ i ldu i ig  von paritätischen Vollziigsgen1einschaftorl von Bund 
lind Kantonen durch Arbeitsgrupperi und Konferenzen als erfolgreich erwieseii, 
wobei daniit aber gleichzeitig die GeFahr der Selelttivität, Intranspareiiz und 
I<edundanz verbunden ist (I'apadopoulos 1997; Sager und Steffen 2006). 

Der Vollzzg von Bundeqolitik drrch die IGntone 
LVilirend in vielen Sachgebieten die Gesetzgebungslto~n~etenz beim Bund liegt, 
wird der Vollzug von Bundespolitik weitgehend den Kantonen anvertraut. Dies 
I,ic.tct für den Bund den Vorteil der Enrlastuilg, für die Kantoiie die Möglich- 
I\c.ii aiitoiiomer Pr~~rainmgestdcu~ig und inilieugerechter Uinsetzung (Linder 
1087, 2005). Zwar unterstehen die Kantone bei der Wahrnehnlung der ihnen 
iil,crii,igciien Vollzugsaufgaben der Bundesaufsicht. Allerdings sind Vollzugs- 



lcontrollen im stark föderalistischen System aufgrund der Notwendigkeit der 
langfristigen Kooperation enge Grenzen gesetzt, und sie sind auch politisch 
schwer durchsetzbar, weshalb der Bund kooperative gegenuber konfliktuellen 
Strategien vorzieht und von seinen Iiiterventionsmöglichkeiten kaum Gebrauch 
macht. 

Grundsätzlich teilt der Vollzugsföderalismus, der in erster Linie das Zii- 
sammenwirlcen von programmierenden und implementierenden Verwaltungs- 
apparaten beinhaltet, die Eigenschaften allgemeiiier V~llzugs~rozesse wie eine 
grosse Anzahl von Akteuren mit unterschiedlichen Interessen, eine geringe 
Voraussehbarlceit und eine hohe Bedeutung des politischen Vollzugswillens 
(Bussinann et al. 1997; Linder 1987; Walti 2001). Hinzu kommt, dass die 
Kantone über das Instrument der Ausführungsgesetzgebung berechtigt sind, die 
politischen Programme des Bundesgesetzgebers anzupassen. Die Verscliiedenar- 
tigkeit föderativer Aufgabenerfiillung ist dabei vom Bundesgesetzgeber auch 
vorgesehen. Die Kantone sind deshalb bei der Umsetzung von Buridespolitik 
nicht iiur Vollzugs-, sondern auch Programminstanzcn (Linder 1987; Sager und 
Rüefli 2005). 

Irn Zuge der zunelinienden Aufgabenverflechtung von Bund und Kantonen 
und der kontinuierlichen Übertragung von Bundesaufgaben an die Kantone 
sind die Problenie des heutigen Vollzugsföderalismus in den Mitcelpunltt der 
schweizerischen Föderalismusdebatte gerückt. Die Ursachen, welche die Zu- 
sammenarbeit zwischen Bund und Kantonen beeinträchtigen und deshalb zu 
Vollzugsdefiziren führen, sind sehr vielschiclitig (Balthasar et al. 1995; Buss- 
matin 1986; Fagagnini 1991; Linder 1987; Vatter und Wälti 2003; Walti 
2001). So wird für die ungenügende Kooperation zwischen Bund und Kanto- 
nen bei der Umsetzung von Bundespolitik zunachst auf die unklare Icompe- 
tenzabgrenzung zwischen den beideii Staatsebenen hingewiesen, was zur Folge 
hat, dass neue Aufgaben hin uiid her geschoben werden («föderalistisches 
Schwarz-Petcr-Spiel» vgl. Bussmann 1986): Neue Probleme falle11 zunächst bei 
den Kantonen an. Steigt der Problenidruck, so wenden sich die Kantoce an den 
Bund, der trotz kanto~raler Zuständigkeit nun doch mirwirken muss. Zwar 
schafft er darauf die gesetzlichen Grundlagen, delegiert den Vollzug aber wei- 
terhin an die Kantone, gewährleistet dafür im Gegenzug finanzielle Unterstüt- 
zung. Während aktive Kantone in den Genuss von Bundesbeiträgen koinnien, 
geraten andere in Verzug und fordern vermehl-te Bundeshilfe. Dies wiederiiin 
erfordert weitergehende Unterstützungs- und Sanktionsmöglichl<eiteti des Bun- 
des. Dieser Prozess fuhrt schliesslich zu einer immer stärkeren Vollzugsnoimic- 
rung uiid strikteren Fassung der Subventioiisbedirigungeii durch den 13iincl iiiid 
zu einer immer engeren Verfleclit~iiig zwischeii Blind und K;intoncn (Iliissiii;iti~i 
1986; Fapgiiini 199 1). Wcircrc Uis;iclicii tlcr Vollziil:~l>i.ol~lc~~lc hil(lci~ tl ic* ofi 

ungenügende horizontale I<oordination und die komplexen Verfahren, die gros- 
Sen finanziellen, rechtlichen und personellen Unterschiede zwischen den kanto- 
nalen Verwaltungen, die knappen Finanzmittel des Bundes, die zu detaillierte 
Bundesgesetzgebung und die ungenügende Berücksichtigung der regionalen 
Besonderheiten (Balthasar et al. 1995; Fagagnini 1991; Vatter 2002). 

Allgemein zeigen die Ausprägungen des heutigen Vollzugsföderalismus zwar 
hohe integrative Wirkungen, lassen sie in der Kegel aber nur inkre- 
mentalistische Anpassungen an neue Gegebenheiten zu und begünstigen damit 
Innovations- und Entscheidungssch~~ächeil des föderalen Politihystems (Vatter 
und Walti 2003). Die Iiii-iovationsfähigl<eit im V~llzu~sföderalismus ist aller- 
dings nicht grundsätzlich schwach, sondern hängt srark von den jeweiligen 
politischen Konflikt- und Konsenskonstellationen auf den verschiedenen Staats- 
ebenen ab (Linder 1987, 2005). So fördert ein breiter politisclier Konsens auf 
Bundes- und ICintonsebene sowohl Iniiovationen auf Prograinni- als auch auf 
Vollzi~~sebene. Unter diesen Umständen können schon kleine Anstösse Pro- 
grammentwicklungen und Vollzugsinnovatione~i auf Kantonsebene auslösei~. 
Herrscht hingegen ein Dissens auf lcantonaler Ebene, so ist eine geringe Effekti- 
vität zu erwarten. Der Bund kann allerdings versuchen, den geringen dezentra- 
len Konsens durch finanzielle Anreize zu erhöhen. Im Weiteren sind Situationen 
mit politischem' Dissens auf Bundesebene und Konsens selten, da die Kantone 
dem Bund in der Regel kein Programm aufiwingen können. Diese I<omtellati- 
on bildet oft den Arisgangsp~inkt für Instrumentalisierungsstmegien der Kan- 
tone, bei denen andere Bundesprograinme für die Erreichurig eigener Zwecke 
benutzt werden. Hyrrscht sciiliesslicli polirischer Dissens auf Bundes- und Kan- 
tonsebeiie, so bleiben in der Regel die Innovationen einzelner Kantone isoliert. 

Am ehesten lässt sich der Wirkungsgrad des föderativen Vollzilgs steigern, 
wenn in die Revisionen der Bundesgesetze die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
von vorgängig durchgeführten Vollzugs- und Wirkungsevaluatio~ien einfliessen, 
der Bund schon bei der Programmformulierung Vorabklärungen zur Vollzugs- 
tauglichkeit trifft und die Kantone als künftige Vollzugsträger von Anfang an in 
die Erarbeituiig der Bu~ides~olitik einbezogen werden (Balthasar et al. 1995; 
Bussmann et al. 1997; Vatter und Wälti 2003; Wilti 2001). Neue Studien 
weisen zudem darauf hin, dass interkantonale Unterschiede im Politikvollzug 
zumiridest teilweise durch sekundäre Harmonisierungsprozesse geglättet werden 
(Balthasar 2003; Sager 2003). 

Erweiterte vertikale Formen des schweizerische~i Föderalismus bilden 
schliesslich das föderativ organisierte Pnrteieiisystem mit der starken Stellung der 
I<antoi~ülparteien und die Vertretung der prnchlichen Minderheitelz im ßundes- 
r./rt, ipn Bz~r-t~Icsgericht und der Bl~ndesverwaltzing sowie die Ga~ßntie der verschie- 
~t t -nn.~ /ilma- zind Nationahprachen. 



Die horizontaleiz Jnstitrltionen des sc/7zueizrrisc/~en Föderalismus 
In1 Vergleich zu den vertikalen Föderalismusinstitutionen hat die horizontale 
Kooperation aufgrund ihrer Schwerfälliglceit und ihres technokratischen Cha- 
rakters eine vergleichsweise untergeordnete Rolle gespielt (Bochsler et al. 2004; 
Freiikel 1986; Kriesi 1998; Linder und Vatter 2001; Vatter 2005; \Valri 1996). 
Die horizontalen Institutionen dienen vor allem der Koordination lind der Zu- 
sammenarbeit zwischen den Kantonen ohne Einbezug des Bundes. Vorausset- 
zung ist allerdings das Vorliegen einer kantonalen Kompetenz im betreffenden 
Sachgebiet. 

Interkantonale Vereinbarungen: die IGnkorakte 
Die I<onkordate, d.h. die Verträge der Kantone unter sich, stelle11 den wichtigs- 
ten Aspekt des horizontalen kooperativen Föderalismus dar. LJie neue Regelung 
i r i  der Bundesverfassung von 1999, bei der die Verbotsregel mit Ausnahmen 
durch eine Genehiniguiig mit Vorbehalt sowie die Genehmigingspflicht des 
Bundes durch eine Informationspflicht ersetzt wurden (Abderhalden 1999, 
Brunner 2000), hat in neuester Zeit zu einer Stärkung der interkantonalen Zu- 
sammenarbeit geführt. Heute bestehen über 700 Konkordate in der Schweiz, 
wovon 30% keine zehn Jahre und 71% weniger als 35 Jahre alt sind (Bochsler 
et a1. 2004: 94). 

Die Haupta~ifgabe des Konkordats liegt in seiner Funlirion als Instrument 
der bilateralen (regionalen) Zusamnienarbeit. So sind drei Viertel der rund 740 
interkantonalen Verträge, die seit 1848 abgeschlossen wurcien, bilaterale Ab- 
kommen zwischen zwei Kantonen, hingegen wurde nur ein Dutzend Konkor- 
datstitel von allen Kantonen unterzeichnet. Während die Deutschscl~~veizer 
Kantone St. Gallen, Basel-Landschafr, Basel-Stadt und Bern bisher am meisten 
I\onkordate abgeschlossen haben, sind einzelne Kantone der \rVestschweiz (GE, 
VS) und das Tessin am wenigsten horizontal ve~flochten. Eine Analyse zur 
Struktur der Konkordate ortet vier Kantonsgruppen, die untereinander besoii- 
ders eng verflochten sind: die I<antone der Ostschweiz (inkl. ZH), die lateini- 
schen Kantone, die Nordwestschweiz iind die Zentralschweiz (Bochsler et al. 
2004: 97). Tlieniatisch befassen sich die meisten Iconkordate mit Finanz- und 
Steiierangelegenheiten, wobei auch in Bildungs-, \Vissenschafts- und Kulturfra- 
gen zahlreiche interkantonale Vereinbarungen getroffen worden sind (Bochsler 
et al. 2004: 95). 

Zwar dürfen die Kantone Vereinbarungen über alle Gegenstände eingehen, 
die in ihrem K~m~etenzbereich liegen, allerdings sind den interl<antonalen Ver- 
einbarungen auch Grenzen gesetzt: So sind den T<antoiien politische Vcitiiigc 
untersagt, die Änderungen der politische~i MacI~tvcrh~li.iiissc ~.wisc.lic~ii c-lcii 
Ihntonen bcwirlicii würdcn, I~l~ciiso tliiifcii clicbs<. V c : i c i r i I ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i  I<c.iiic,!i 

Widcrspruch zu Bundcsrecht und Bundesinteressen sowie keinen Widerspruch 
zu den Rechten anderer Kantone beinhalten (Häfelin und Haller 2001). 

Die Gründe für interkantonale Vereinbarungen sind vielfältig. Neben 
geografischen und ölionornischen Gründen dienten IConkordate friiher oft der 
Vorbereitung bundesrechtlicher Regelungen, so 2.B. die verschiedenen Strassen- 
verkehrskonkordate. In neuerer Zeit wird dieser Weg aber auch vermehrt zur 
Verteidigung liailronaler Kompetenzen beschritten und damit gerade zur Vor- 
beugung eines Bundeserlasses mit entsprechenderi Bundesltompetenzen (2.B. 
Iconkordat über den Aiisschluss von Steuerabkon~men) (Häfelin und Haller 
2001). 

Interkmtolzale Konferenzen 
Die interkantonalen Direktorenko~~ferenzen, welche die kantonalen Regierungs- 
mitglieder vereinigen und auf deren Einladung auch der Vorsteher des betref- 
fenden Bundesdepartements teilnimmt, spielen als horizontale Foderalismus- 
instruinente ebenfalls eine wichtige Rolle (Bochsler et al. 2004, Frenkel 1986, 
Vatter 2005). Die insgesamt 16 interkantonalen Direlttore~~koiiferenzen dienen 
als konsultative Organe vor allen1 dem Erfahrungs:saustausch. der A ~ i f ~ ~ b e n t e i -  
lung und -koordination sowie der Bcsprcchung alctueller Probleme zwischen 
den fiir ein bestimmtes Ressort zustrindigen Regierungsräten aller Kantone. 
Wichtige Beispiele sind die Finanzdirelitoren- und die Erzieliurigsdirelitoren- 
konferenz. 

Seit 1993 besteht als weitere bedeutende Form die Konferenz der Ka~ltons- 
regierungen (KdK). ,Mit diesem Organ, welches im Zusamrnerihang init den 
Diskiissionen über das gescheiterte EWR-Abltoinmen e11tst:indcn ist, versuchen 
die Kantone, ihren direkten Einfliiss auf den Bund, v.a. in1 Bereich der Aussen- 
politik, zu erhöhen und eine koordiniertc Willensbildung sicherzustellen. In 
neuerer Zeit spielte die KdK v.a. bei der Neiiordnung des Finanzausgleichs und 
beim Kantonsreferendum gegen das Steuerpalcet des Bundes eine wichtige Rolle 
(Bochsler et al. 2004; Fischer 2006). Daneben bestehen seit langem auch regel- 
mässige Konferenzen der Kantonsregierunge~~ einzelner Regionen. Interltanto- 
riale Gremien mit stark technokratischem Charakter stellen die Fachbeamten- 
Iconferenzen auf den verschiedenen Verwaltu~lgsstufen dar (Tainm 1982). 
insgesamt bestehen weit über 500 entsprechende Gremien in den verschiedens- 
ten Bereichen der öffentlichen Verwaltung (Frenkel 1986). 

Neben interkantonalen Vereinbarungen und Konferenzen existieren auch 
gemeinsame Einrichtungen von Kantonen wie etwa Fachhochschulen und 
Strafanstalten. Insgesamt sind die Zusainmenarbeitsfoimen der Kantone vielsei- 
iig iind ermöglichen flexible Kooperationen im lokalen Raum. Iin Grundsatz 
\tcllen sie auch föderalistische Alterr~ativen zu einer bundesrechtlichen 



Vereinheitlichung dar. Gleichzeitig haben sie sich aber gerade bei politisch kon- 
troversen Fragen als schwerfällige Instrumente herausgestellt (Frenkel 1986). 
Zudem zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass Konkordate kaum ein 
effektives Mittel zur Verhindcr~in~ neuer Bunde~koln~etenzen darstellen, 

gleichzeitig aber die Zusammenarbeit mit dem Bund erschweren. Trotzdem 
haben neu geschaffene Organe wie die Konferenz der Kantonsregierungen unter 
dem Druck des europäischen Integrationsprozesses zu alternativen und verstzirk- 
ten Formen horizontaler Kooperation mit der Möglichkeit informeller aber direkter 
vertikaler Eiriflzssnahme geführt (Vatter 2005; Wälti 1996). Auch wenn in der 
Schweiz inter1;intonale Institutionen die Koordination von unten sowie die 
negative horizontale Koordination und einen ausgeprägten Exekutivföderaiis- 
mus begünstigen, bleibt der Tnstitutionalisierungsgrad der Politikverflechtung 
durch den Veizicht auf die Kodezision in den sog. «Gemeinschaftsaufgaben» 
doch immer noch wesentlich geringer als in Deutschland (Armingeon 2000; 
Braun 2003; Scliarpf 1994; Kilper und Lhotta 1996). 

3 Herausforderungen des schweizerischen Föderalismus 

Der Föderalismus bildet nach wie vor eines der ICernelenlente der politischen 
Kultur und des politischen Systems der Schweiz. Nach über 150 Jahren nach 
der Gründung des modernen Bundesstaates steht der Föderalismus schweizeri- 
scher Prägung allerdings vor zahlreichen Herausforderungen und erscheint in 
weiten Teilen reformbedürftig (Vatter 2006). So rücken fiir die nächsten Jahre 
die erfolgreiche Umsetzung der Neuordnung des Finanz- und Lastenausgleichs, 
die Reorganisation der föderalen Aufgabenbeziehungen, die verstärkte Mitspra- 
che der Kantone bei Bundeserlasseri sowie die engere Zusammenarbeit zwischen 
den Icantonen in den Mittelpunkt der ~ i skuss ion .~  Neben diesen konkreten 
Problemen bestehen aber auch Herausforderungen grundlegender Art, die eine 
Grundsatzdebatte über Sinn und Zweck des heutigen Föderalismus erfordern. 
So haben nicht nur die offensichtlichen Verschiebungen in der Ihntons- 
demografie, die einseitige Zusammensetzung der Zweiten Kammer oder die 
Zunahme an Volks- und Stäiidemehrkollisionen bei Verfassungsabstimmungen, 
sondern auch das fundamental gewandelte Demokratieverständnis zu einer 
Verschärfung des Antagonismus zwischen den beiden staatspolitischen Grund- 
prinzipien von Demokratie und Föderalismiis beigetragen und notwendigen 
Reformbedarf offengelegt. Weitere Zukunftsprobleme des schweizerischen Fö- 
deralismus stellen der zunehmende Verlust der Solidarität unter den ICaiitoiien 
bzw. Kantonsregierungen (vgl. z.B. die Dcbatte über die Steuerprivilcgicn fiit 
obere Einkommensschichten im Kanton Obwalden) und ihre Ersclzurig durch 
kompetitive Mustcr (Stichworr: ruiiiöscr Wctrl~cwcrh) sowic tlic \inl<ci~tlc 

Relevanz der kantonalen Gesetzgebung dar. Letztere kann sich oft nur noch aiif 
eine Ausführuiigsgesetzgebu~ im Zuge der Europäisierung und Gl~bal is ierun~ 
beschränken, was aber im offensichtlichen Widerspruch zu den Souveränitäts- 
ansprüchen der Kantone steht. Schliesslich werden die zunehmende Bedeutung 
nichtterritorialer Minderheiten und die Komplexität sozio-ökonomischer und 
kultureller I<onflikte, die sich der traditionellen Territoriallogik föderativer 
Konfliktregulierung entziehen, bestehende Föderalisinusstrukt~~reii ebenso unter 
Druck setzen wie die Probleme urbaner Räume, die ebenfalls durch die 
Maschen des föderativen Minderheitenschutzes failen. Die Vitalisierung des 
Föderalismus durch die Anpassung föderalistischer Strukturen an neue Lebens- 
räume wie Agglomerationen und Regionen und die Verstärkung pluralistischer 
Entscheidiings- und demokratischer Legitimarionsverfahren, die dem Bedeu- 
tungsz~iwachs nichtterritorialer Minderheiten besser Rechnung tragen, werden 
deshalb die längerfristigen und grundsätzlichen Herausforderungen für den 
schweizerischen Föderalismus bilden. 

Anmerkztngen 

1 Im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags stehen ausschliesslich die Grundlagen und Instituti- 
onen des schweizerischen Föderalismus. Einzelne Kapitel zu den unteren Staatsebenen (Kan- 
tone, Gemeinden) sowie den föderativen Beziehungen und Prozessen finden sich ebenfalls im 
vorliegenden Band. Aktuelle Überblicke über den schweizerischen Föderalismus finden sich 
bei Armingeon (2000); Blöchliger (2005); Fleiner (2002); Freiburghaus (2002); Frey (2005); 
Linder (2005); Linder und Vatter (2001); Neidhart (2001); Papadopoulos (2002); Vatter und 
Walti (2003); Vatter (2005,2006) und Wagschal und Renrsch (2002). 

L Die ofizielle Bezeichnung ~Confoederatio Helvetica* für den neugeschaffenen Bundesstaat ist 
z.T. irrehhrend, da eine Konföderation üblicherweise einem Staatenbund entspricht, wahrend 
die Föderation den Bundesstaat bezeichnet. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass unter Föderalisten in der Schweiz - im Gegensatz zu den USA - die Protagonisten einer 
möglichst weitgehenden Autonomie der Gliedstaaten verstanden werden. 
Zwei der zehn Kollisionsfälle (Propornvahlrecht 1910, Zivilschua 1957) scheiterten am 
ablehnenden Volksmehr. 

4 Insgesamt lassen sich drei Stossrichtungen zur Reform des heutigen Föderalismus in der 
Schweiz unterscheiden, sieht man von der in der Praxis häufig anzutreffenden Zentralisierung 
von Aufgaben und Kompetenzen ab: erstens die Entflechtung~strate~ie durch Dezentralisie- 
rung, wie sie im neuen Finanz- und Lastenausgleich zum Ausdruck kommt, zweitens die (ver- 
tikale und horizontale) Kooperationsstrategie, insbesondere die neuen Formen der interkanto- 
iialen Z~isammenarbeic, und drittens die grundlegende territoriale Strukturreform durch die 
Schaffung neuer politischer Gebietseinheiten (Klöti 2000: 18ff.; Vatter 2002: 461 ff.). 
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